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 Veröffentlicht am 09.11.1973

Norm

StGB §43

StGB §53

Rechtssatz

Eine fünfjährige Probezeit hat nur dann einzutreten, wenn der Verurteilte innerhalb der Probezeit neuerlich stra ällig

und verurteilt wird, das Gericht aber aus besonderen Gründen vom bedingten Aufschub des Strafvollzuges nicht

abgehen will. Auch aus den Worten "falls sie (die Prozeit) kürzer (als fünf Jahre) bestimmt war", kann kein Schluß auf

eine materielle Derogation des § 2 Abs 1 BedVG durch das StRÄG 1971 gezogen werden; diese Beifügung ist nur

entstehungsgeschichtlich zu erklären.
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